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sich die Neuregelungen am BetrVG orientieren.
Danach ist für die Quotierung von Betriebsrats-
gremien maßgeblich, wie viele Männer und
Frauen im Betrieb arbeiten. 

Der Gesetzgeber hat jedoch nicht nur die
Aufsichtsräte im Visier. Auch auf alle
Unternehmen, die entweder börsennotiert oder
mitbestimmungspflichtig sind, sollen so genann-
te „verbindliche Zielvorgaben“ zukommen. Diese
sollen dann neben den Aufsichtsräten auch
Vorstände und „oberste Managementebenen“
betreffen. Damit erweiterte sich der geplante
Geltungsbereich auf rd. 3.500 Unternehmen und
eine deutlich höhere Anzahl an einschlägigen
Funktionen. Hier ist jedoch kein konkreter
Prozentsatz als Quote geplant. Die Festlegung
von Zielgröße und Fristen soll für Aufsichtsrat
und Vorstand vom Aufsichtsrat, für die beiden
Führungsebenen unterhalb des Vorstands vom
Vorstand in die Hand genommen werden. Auch
hier will die Bundesregierung offenbar aufs
Tempo drücken: Die erstmalig festzulegende Frist
muss sich danach noch innerhalb der laufenden
Legislaturperiode bewegen und darf später nicht
länger als drei Jahre sein. Inhaltlich sollen die
Unternehmen jedoch frei bleiben. Insbesondere
sollen sie sich am Frauenanteil in Führungsposi-
tionen in ihrer jeweiligen Branche orientieren
dürfen. Die geplanten Sanktionen fallen in die-
sem Zusammenhang milde aus: Das
Management müsste die Zielgrößen offen legen
und „über das Erreichen oder ggf. über die
Gründe für das Nichterreichen“ berichten. Der
Gesetzgeber vertraut hier offenbar auf den Druck
der Öffentlichkeit. Bei fehlerhaften Angaben ist
darüber hinaus geplant, dass aufgrund dessen die
Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat ver-
weigert werden darf.

mehr Frauen zum Zug kommen lassen. Dabei will
sich der Gesetzgeber nicht mit der
Privatwirtschaft aufhalten; auch das
Bundesgleichstellungsgesetz, das für Bundes-
verwaltung und Bundesgerichte gilt, und das
Bundesgremienbesetzungsgesetz, das alle
Gremien im Einflussbereich des Bundes abdeckt,
sollen entsprechend „modernisiert“ werden.
Dieser umfassende Handlungsansatz kommt
nicht von ungefähr – schließlich würden gegen-
wärtig nur zwei von aktuell 15 Bundesministe-
rien die Frauenquote im vorgesehenen Umfang
erfüllen.

Kommt das Gesetz wie geplant, müssten sich in
der Privatwirtschaft zunächst „nur“ 108
Unternehmen umstellen. Das ist die aktuell kon-
krete Anzahl von „vollmitbestimmungspflichti-
gen und börsennotierten Unternehmen“, die ab
01.01.2016 in ihren Aufsichtsräten eine fixe
Geschlechterquote von 30 % vorweisen müss-
ten. Dies allerdings nur sukzessive - bestehende
Mandate, auch die der Ersatzmitglieder, könnten
bis zu ihrem regulären Ende auch von ihren im
Zweifel männlichen Inhabern weiter wahrge-
nommen werden. Diese Vorgabe müssten sowohl
Anteilseigner - als auch Arbeitnehmer-bank ein-
halten. Der in der heutigen Praxis häufiger 
anzutreffende höhere Frauenanteil auf
Arbeitnehmerseite würde also die entsprechend
niedrigere Quote bei den Anteilseignern nicht
ausgleichen. Was soll aber passieren, wenn sich
die Gremien nicht in die Pflicht nehmen lassen
und die Quotenregelung ignorieren? Die Politiker
bemühen hier gerne das Bild des „leeren Stuhls“
und meinen damit, dass im Fall eines Verstoßes
gegen die Vorgaben der entsprechende Sitz im
Aufsichtsrat unbesetzt bliebe. Dies gelte jeden-
falls für die Seite der Anteilseigner. Der
Aufsichtsrat wäre dann unterbesetzt, was unter-
nehmenspolitisch nicht gewollt ist. Er bliebe aber
handlungsfähig, solange mindestens die Hälfte
der nach Gesetz oder Satzung vorgesehenen
Mitglieder im Amt wären. Zusätzlich verweisen
die Leitlinien auf die Möglichkeit der
Nichtigkeitsklage nach §§ 249, 250 Aktien-
gesetz. Für die Arbeitnehmerbank sind zwar
ebenfalls Vorgaben geplant. Sie sollen in die
unterschiedlichen gesetzlichen Regelungen zur
Wahl der Arbeitnehmervertreter in den
Aufsichtsrat integriert werden. Bei Verstößen
sollen Angehörige des unterrepräsentierten
Geschlechtes dann „systemgerecht“ nachbesetzt
werden. Aus Sicht der Gewerkschaften sollten

Europa treibt an. EU-
Justizkommissarin Reding will
in den Mitgliedsstaaten effek-
tive Regelungen im Sinne
einer Frauenquote etabliert
sehen. Deutschland will nun
anderen EU-Ländern, wie z.B.
Frankreich, folgen, die zum

Teil erst vor kurzem entsprechende Regelungen
in Kraft setzten. In Zeiten der Großen Koalition
soll beim Thema Frauenquote nicht mehr geha-
dert, sondern gehandelt werden. 

Ende März des Jahres stellten Bundesfamilien-
ministerin Schwesig und Bundesjustizminister
Maas gemeinsam „Leitlinien für das
Gesetzgebungsverfahren“ vor. Derzeit wird der
Entwurf für das dazugehörige „Gesetz für die
gleichberechtigte Teilhabe von Frauen und
Männern an Führungspositionen in der
Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst“ in
den Bundesministerien erarbeitet. Der Zeitplan
ist ehrgeizig: Bereits „in 2015“ soll die neue
Regelung in Kraft treten und definitiv ab 2016
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Kündigung einer Schwangeren als 
geschlechtsspezifische Diskriminierung?

müsse bei der Schichteinteilung auf die
gesundheitlichen Einschränkungen der
Klägerin Rücksicht nehmen. Da die Klägerin
ihre Arbeit auch ordnungsgemäß angeboten
und die Beklagte erklärt hatte, sie werde die
Leistung nicht annehmen, hatte sie auch
Anspruch auf die Vergütung für die Zeit des
Annahmeverzugs. 

die Klägerin nicht mehr in der Lage,
Nachtdienste zu leisten. Der Pflegedirektor
schickte sie daher im Juni 2012 nach einer
betriebsärztlichen Untersuchung nach Hause,
da sie aus seiner Sicht arbeitsunfähig war.
Daraufhin bot die Klägerin ihre Arbeitsleistung
an: Sie könne ihre Arbeit ja zumindest tags-
über erbringen. Die Beklagte beschäftigte sie
jedoch weiterhin nicht. Die Klägerin bezog
zunächst sechs Wochen lang Entgeltfortzah-
lung. Anschließend musste sie Arbeitslosen-
geld in Anspruch nehmen, da ihre Kranken-
kasse keine Arbeitsunfähigkeit zu erkennen
vermochte und folglich auch kein Krankengeld
zahlte. 

Die Klägerin verklagte die Beklagte auf
Beschäftigung und Vergütungszahlung für die
Zeit der Nichtbeschäftigung und obsiegte
damit in beiden Vorinstanzen. Der 10. Senat
des BAG entschied nicht anders: Die Klägerin
sei weder arbeitsunfähig krank noch sei ihr die
Arbeitsleistung unmöglich geworden. Trotz
ihrer Nachtdienstuntauglichkeit könne sie alle
vertraglich geschuldeten Tätigkeiten einer
Krankenschwester ausführen. Die Beklagte

Das BAG hat am 09.04.2014 (10 AZR
637/13) entschieden, dass eine Kranken-
schwester, die aus gesundheitlichen Gründen
keine Nachtschichten mehr leisten, aber
ansonsten alle vertraglich geschuldeten
Tätigkeiten ausführen kann, nicht arbeitsun-
fähig krank ist. Vielmehr hat sie einen
Anspruch auf Beschäftigung, ohne für
Nachtschichten eingeteilt zu werden. 

Die Klägerin ist seit 1983 als
Krankenschwester bei der Beklagten, einem
Krankenhaus, im Schichtdienst beschäftigt.
Gemäß Arbeitsvertrag ist sie im Rahmen
begründeter betrieblicher Notwendigkeiten
zur Leistung von Sonntags-, Feiertags-, Nacht-
, Wechselschicht- und Schichtarbeit verpflich-
tet. Eine Betriebsvereinbarung sieht vor, dass
eine gleichmäßige Planung unter anderem in
Bezug auf die Schichtfolgen der Beschäftigten
anzustreben ist. Das bei der Beklagten
beschäftigte Pflegepersonal arbeitet im
Schichtdienst mit Nachtschichten von 21.45
Uhr bis 06.15 Uhr. 

Aufgrund einer Medikamentenbehandlung war
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erhebliche Verluste erwirtschaftet und musste
sogar staatliche Hilfe in Anspruch nehmen. Vor
diesem Hintergrund sei – so die Erfurter
Richter - ihre Prognose gerechtfertigt, dass
sich die Folgen der Finanzkrise auch in der Zeit
nach dem Anpassungsstichtag 01.01.2010 in
einem einer Betriebsrentenanpassung entge-
genstehendem Umfang auf ihre wirtschaftli-
che Lage auswirken würden. Das von der
Beklagten zur Erfüllung ihrer Betriebsrenten-
pflichten gebildete Sondervermögen, der
Pension-Trust e.V., und dessen Erträge seien
dabei zu Recht nicht berücksichtigen worden. 

Gemäß § 16 Abs. 1 BetrAVG hat der
Arbeitgeber alle drei Jahre eine Anpassung der
laufenden Leistung der betrieblichen
Altersversorgung zu prüfen und hierüber nach
billigem Ermessen zu entscheiden; dabei sind
insbesondere die Belange des Versorgungs-
empfängers und die wirtschaftliche Lage des
Arbeitgebers zu berücksichtigen. 

Das BAG folgte der Auffassung der
Vorinstanzen: Die Entscheidung der Beklagten,
die Betriebsrente des Klägers nicht anzupas-
sen, entspreche billigem Ermessen. Ein
Arbeitgeber sei zur Anpassung nicht verpflich-
tet, wenn er annehmen dürfe, dass es ihm mit
hinreichender Wahrscheinlichkeit nicht mög-
lich sein werde, den Teuerungsausgleich aus
den Unternehmenserträgen in der Zeit bis zum
nächsten Anpassungsstichtag aufzubringen. 

Davon habe die Beklagte am 01.01.2010 aus-
gehen dürfen. Sie hatte in den Vorjahren

Mit Urteil vom 15.04.2014 (3 AZR 51/12)
gab das BAG einer Bank Recht, die eine
Anpassung der Betriebsrenten mit Verweis
auf die in den Vorjahren gemachten Verluste
in Milliardenhöhe abgelehnt hatte.

Geklagt hatte ein Rentner, der langjährig bei
der D-Bank beschäftigt gewesen war und seit
dem 01.01.1998 eine Betriebsrente bezog.
Diese wurde von der Bank alle drei Jahre,
zuletzt am 01.01.2007, an den Kaufkraftverlust
angepasst. Im Mai 2009 wurde die D-Bank auf
die Beklagte, die C-Bank, verschmolzen. Die
Beklagte lehnte die Anhebung der
Betriebsrente zum 01.01.2010 ab und berief
sich auf ihre wirtschaftliche Lage: Aufgrund
der Finanzmarktkrise hatte sie im Jahr 2008
Verluste in Höhe von 1,1 Milliarden Euro und
im Jahr 2009 in Höhe von 7,8 Milliarden Euro
gemacht und war daher gezwungen, Mittel
aus dem Finanzstabilisierungsfond des Bundes
in Anspruch zu nehmen.

Kathrin Bürger
Rechtsanwältin

Keine Betriebsrentenanpassung aufgrund
der Folgen der Finanzkrise



Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent-
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit-
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte
elektronische Signatur zu beantragen und
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.

Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte
dies nur noch in elektronischer Form auf der
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine
qualifizierte elektronische Signatur benötigt
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung
der im Personalausweis enthaltenen Daten
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten
für die Beantragung trug die Beklagte.

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt,
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war.

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung sei der

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei
der Schutz der Daten durch die Vorschriften
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie
würden nur durch die Zertifizierungsstelle
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur-
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem
Personalrat abgeschlossene Dienstverein-
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die
Beklagte verwendet werden.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar-
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können.

Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Dennoch war der Kläger in der Namensliste
benannt.

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs-
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen.

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in
einem bestimmten Punkt gemeinsam über

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können.

Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Dennoch war der Kläger in der Namensliste
benannt.

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs-
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen.

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in
einem bestimmten Punkt gemeinsam über

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Bei einem Streit über die konkrete
Anwendung des Betriebsbegriffes handele
es sich jedoch allenfalls um eine Streitfrage,
die zur Anfechtung der Betriebsratswahl
berechtigen könne, die jedoch nicht zu einer
Nichtigkeit der durchgeführten Betriebs-
ratswahl führe. Vor diesem Hintergrund
könne - im Einklang mit der Rechtsprechung
des BAG - eine Untersagung der Betriebs-
ratswahl nicht erfolgen. 

Zwar sei, wie der Geschäftsführer vorgetra-
gen habe, dies für die Praxis unbefriedigend,
allerdings rechtfertige dies keine andere
Entscheidung. Wie die C-GmbH zukünftig
mit den hieraus resultierenden Folgepro-
blemen umzugehen habe sei dann zu ent-
scheiden, wenn sich „ein konkreter
Konfliktfall“ ergäbe. 

Leider gab es zu der Entscheidung keinen
Beschluss des BAG, da im einstweiligen
Verfügungsfahren keine Rechtsbeschwerde
möglich ist. Ob das BAG hier seine
Rechtsprechung ändern wird bleibt abzu-
warten, denn inzwischen wurde die Wahl
bei der C-GmbH angefochten.

Betriebsräte gäbe, die die Zuständigkeit für
die C-GmbH reklamieren könnten. Dies
führe zu einem unauflösbaren Konflikt, ins-
besondere dann, wenn Gegenstände der
Mitbestimmung nach § 87 BetrVG betrof-
fen seien. Denn es drohe - im Falle einer
fehlenden Einigung - zukünftig etwa die
Einsetzung von zwei verschiedenen
Einigungsstellen zum gleichen Regelungs-
gegenstand (etwa dem Aufstellen von
Dienstplänen), mit dem paradoxen Ergebnis,
dass auch noch zwei unterschiedliche
Einigungsstellensprüche ergehen könnten,
wobei man dann stets nur einer
Entscheidung nachkommen könne.  

Das Hessische Landesarbeitsgericht hat 
in seiner Entscheidung am 03.04.2014 
(9 TaBVGa 40/14) die Auffassung vertre-
ten, dass ein Abbruch der Betriebsratswahl
für die C-GmbH nicht in Betracht komme.
Nach der geänderten Rechtsprechung des
Bundesarbeitsgerichts, der sich auch das
Hessische Landesarbeits-gericht anschließe,
käme der Abbruch einer Betriebsratswahl
nur noch dann in Betracht, wenn andern-
falls die Nichtigkeit der Betriebsratswahl
drohe. 

Im vorliegenden Fall würden die beiden ein-
gesetzten Wahlvorstände jedoch um die
Frage streiten, wie der Betriebsbegriff
zutreffend zu definieren sei. Während der
eine Wahlvorstand die Auffassung vertrete,
die C-GmbH sei inzwischen dem gemein-
schaftlichen Betrieb der A- und B-GmbH
zuzurechnen, vertrete der Wahlvorstand der
C-GmbH die Auffassung, nach wie vor einen
eigenen Betrieb im Sinne des BetrVG zu 
bilden. 

Mit einer interessanten Fallkonstellation
hatte sich das Hessische Landesarbeits-
gericht Anfang April 2014 auseinander zu
setzen. Konkret ging es um die Untersagung
der Durchführung einer Betriebsratswahl im
einstweiligen Verfügungsverfahren. Der
Entscheidung lag folgender Sachverhalt
zugrunde: 

Die A-GmbH (ein Krankenhaus) bildete seit
mehreren Jahren mit ihrer 100%igen
Tochter, der B-GmbH (die den gesamten
Einkauf für das Krankenhaus und umliegen-
de Apotheken abwickelt), einen gemeinsa-
men Betrieb im Sinne des § 1 Abs. 2
BetrVG. Dementsprechend existierte bereits
seit mehreren Legislaturperioden ein
gemeinschaftlicher Betriebsrat für die 
A- und B-GmbH. 

Darüber hinaus gab es im Konzern eine C-
GmbH, die ihrerseits (seit dem Jahre 2012)
100%ige Tochtergesellschaft der B-GmbH
ist (zuvor waren 49% der Gesellschafter-
anteile im Fremdbesitz). Bei der C-GmbH
(die Reinigungsdienste für das Krankenhaus
erbringt) bestand ebenfalls seit mehreren
Legislaturperioden ein eigener Betriebsrat.  

Im Gegensatz zur letzten Wahl im Jahre
2010 gibt es inzwischen auch eine
Personenidentität des Geschäftsführers in
allen 3 Gesellschaften, zudem erfolgt die
Personalbetreuung der Mitarbeiter der C-
GmbH ebenfalls seit dem Jahre 2012 durch
die Personalabteilung der A-GmbH. Daher
vertrat der gemeinsame Betriebsrat der A-
und B-GmbH die Auffassung, dass zwi-
schenzeitlich auch die C-GmbH dem
gemeinschaftlichen Betrieb zuzurechnen sei
und 2014 ein gemeinsamer Betriebsrat für
alle 3 Gesellschaften zu wählen sei. Dies sah
der Betriebsrat der C-GmbH jedoch anders
und bestellte seinerseits einen eigenen
Wahlvorstand, der alleine für die C-GmbH
ein Wahlverfahren einleitete. 

Diese Entscheidung stieß wiederum auf
wenig Begeisterung beim Geschäftsführer
der C-GmbH, der daraufhin dem bei der C-
GmbH gebildeten Wahlvorstand die
Durchführung der Betriebsratswahl per
einstweiliger Verfügung untersagen lassen
wollte. Hierbei verwies der Geschäftsführer
darauf, dass es für die C-GmbH ohne den
Abbruch der Wahl zukünftig zwei

Abbruch einer Betriebsratswahl

Carsten Kohles
Rechtsanwalt
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Das Bundesarbeitsgericht hat mit Urteil
vom 25.09.2013 (10 AZR 270/12) ent-
schieden, dass der Arbeitgeber vom Arbeit-
nehmer verlangen kann, eine qualifizierte
elektronische Signatur zu beantragen und
eine elektronische Signaturkarte zu be-
nutzen, wenn dies für die Erbringung der
Arbeitsleistung erforderlich und dem Ar-
beitnehmer zumutbar ist.

Die Klägerin war als Verwaltungsangestellte
im Wasser- und Schifffahrtsamt Cuxhaven
beschäftigt. Zu ihren Aufgaben gehörte die
Veröffentlichung von Ausschreibungen bei
Vergabeverfahren. Seit 01.01.2010 erfolgte
dies nur noch in elektronischer Form auf der
Vergabeplattform des Bundes, wofür eine
qualifizierte elektronische Signatur benötigt
wird. Diese wird nach den Bestimmungen des
Signaturgesetzes (SigG) nur natürlichen Per-
sonen erteilt. Die Beklagte wies die Klägerin

an, eine qualifizierte Signatur bei einer vom
SigG vorgesehenen Zertifizierungsstelle zu
beantragen. Dies erfordert die Übermittlung
der im Personalausweis enthaltenen Daten
zwecks Feststellung der Identität. Die Kosten
für die Beantragung trug die Beklagte.

Die Klägerin sah in der Verpflichtung zur
Übermittlung ihrer Daten einen Verstoß ge-
gen ihr Recht auf informationelle Selbstbe-
stimmung. Zudem sei nicht sichergestellt,
dass mit den Daten kein Missbrauch betrieben
werde. Sie wollte festgestellt haben, dass das
Vorgehen der Beklagten rechtwidrig war.

Ebenso wie die Vorinstanzen folgte der
10. Senat des BAG der Klägerin nicht und
wies die Revision zurück. Die Beklagte habe
von ihrem Weisungsrecht angemessen Ge-
brauch gemacht. Der Eingriff in das Recht
auf informationelle Selbstbestimmung sei der

Klägerin zumutbar. Die Übermittlung der Per-
sonalausweisdaten betreffe nur den äußeren
Bereich der Privatsphäre. Besonders sensible
Daten seien nicht betroffen. Außerdem sei
der Schutz der Daten durch die Vorschriften
des Signaturgesetzes sichergestellt. Sie
würden nur durch die Zertifizierungsstelle
genutzt. Auch die Nutzung der Signatur-
karte sei für die Klägerin nicht mit besonderen
Risiken verbunden. So enthalte die mit dem
Personalrat abgeschlossene Dienstverein-
barung ausdrücklich eine Haftungsfreistel-
lung. Die gewonnenen Daten dürften nicht zur
Leistungs- und Verhaltenskontrolle durch die
Beklagte verwendet werden.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin

Das BAG hat mit Urteil vom 24.10.2013
(Az. 6 AZR 854/11) entschieden, dass Ar-
beitgeber und Betriebsrat Auswahlricht-
linien im Sinne von § 1 Abs. 4 KSchG später
oder zeitgleich – etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste – än-
dern können.

Der Kläger war bei seiner Arbeitgeberin als
Werkzeugmacher beschäftigt. Über deren
Vermögen wurde Ende 2009 das Insolvenz-
verfahren eröffnet und der Beklagte zum
Insolvenzverwalter bestellt. Der Beklagte und
der Betriebsrat schlossen einen Interessenaus-
gleich. Dieser enthielt eine Auswahlrichtlinie
und eine Namensliste. Nach dem Punktesche-
ma der Auswahlrichtlinie wies der Kläger zwei
Sozialpunkte mehr auf als ein anderer Arbeit-
nehmer seiner Vergleichs- und Altersgruppe.
Dennoch war der Kläger in der Namensliste
benannt.

Der Beklagte kündigte das Arbeitsverhältnis
des Klägers, dagegen keines der sechs wei-
teren Arbeitsverhältnisse seiner Vergleichs-
und Altersgruppe. Der Kläger erhob Kündi-
gungsschutzklage. Er berief sich auf grobe
Fehlerhaftigkeit der Sozialauswahl im Sinne
von § 125 Abs. 1 InsO. Der Beklagte hätte
nicht ihn, sondern gemäß der Auswahlricht-
linie seinen Kollegen kündigen müssen.

Die Vorinstanzen gaben dem Kläger recht.
Die Kündigung verstoße gegen die Auswahl-
richtlinie, deshalb sei die Sozialauswahl grob

fehlerhaft. Die Zustimmung des Betriebsrats
zu Interessenausgleich und Namensliste än-
dere daran nichts.

Das BAG hob die Urteile auf. Der Klage könne
mit der Begründung des LAG nicht stattge-
geben werden. Denn Arbeitgeber und Be-
triebsrat könnten Auswahlrichtlinien später
oder zeitgleich - etwa bei Abschluss eines
Interessenausgleichs mit Namensliste - än-
dern. Würden sich die Betriebsparteien in
einem bestimmten Punkt gemeinsam über

die Auswahlrichtlinie hinwegsetzen, gelte die
Namensliste. Vorliegend seien Beklagter und
Betriebsrat in der Namensliste übereinstim-
mend und daher wirksam von der Auswahl-
richtlinie abgewichen.

Q Barbara Köckemann
Rechtsanwältin
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Massenentlassung – Pflichten für den Ar-
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von
Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent-
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 

Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen-
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog. 
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von 
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame 
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings 
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs-
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Q Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.

Theodor-Heuss-Ring 19-21 . 50668 Köln

Massenentlassung – Pflichten für den Ar-
beitgeber und Schutz für den Arbeitnehmer

Möchte ein Arbeit-
geber eine Vielzahl von
Arbeitnehmern entlas-
sen, kann es sich dabei 
um eine sog. Massen-
entlassung im Sinne 
der §§ 17 ff. KSchG 
handeln. Diese Vor-

schriften sehen für den Arbeitgeber 
einige Pflichten vor, deren Nichtbeach-
tung die Unwirksamkeit der ausgespro-
chenen Kündigungen zur Folge haben 
kann.

Das Kündigungsschutzgesetz regelt
auch die Entlassung einer größeren Zahl 
von Arbeitnehmern, sog. Massenent-
lassungen. Zweck dieser Regelungen sind 
vor allem arbeitsmarktpolitische Ziele, 
denn die Agenturen für Arbeit sollen sich 
rechtzeitig auf Massenentlassungen ein-
stellen können. 

Eine Massenentlassung liegt gemäß § 17 
Abs. 1 KSchG vor, wenn der Arbeitgeber 
in Betrieben mit in der Regel mehr als 20 
und weniger als 60 Arbeitnehmern mehr 
als 5 Arbeitnehmer, in Betrieben mit in 
der Regel mindestens 60 und weniger 
als 500 Arbeitnehmern 10 vom Hundert 
der im Betrieb regelmäßig beschäftigten 
Arbeitnehmer oder aber mehr als 25 
Arbeitnehmer, in Betrieben mit in der 
Regel mindestens 500 Arbeitnehmern 
mindestens 30 Arbeitnehmer innerhalb 
von 30 Kalendertagen entlässt. Einer 
„Entlassung“ in diesem Sinne stehen gem. 
§ 17 Abs. 1 S. 2 KSchG Eigenkündigungen 
durch Arbeitnehmer sowie Aufhebungs-
verträge gleich, wenn diese vom Arbeit-
geber durch Inaussichtstellen einer 
Kündigung veranlasst wurden.

Liegen die Voraussetzungen einer Massen-
entlassung vor, muss der Arbeitgeber 
vor Ausspruch der Kündigungen ein sog. 
Konsultationsverfahren mit dem Betriebs-
rat durchführen. Gemäß § 17 Abs. 2 KSchG 
hat der Arbeitgeber den Betriebsrat nicht 
nur rechtzeitig zu unterrichten und ihm 
die zweckdienlichen Auskünfte erteilen, 
sondern auch darüber zu beraten, ob es 

möglich ist, Entlassungen zu vermeiden 
oder einzuschränken und ihre Folgen zu 
mildern. Das Bundesarbeitsgericht hat 
in seinem Urteil vom 21.03.2013 (Az. 
2 AZR 60/12) entschieden, dass eine 
Kündigung, vor deren Ausspruch ein 
Konsultationsverfahren nicht durch-
geführt wurde, wegen Verstoßes gegen 
ein gesetzliches Verbot im Sinne von 
§ 134 BGB rechtsunwirksam ist. 

Ferner hat eine Massenentlassung zur
Folge, dass der Arbeitgeber vor Ausspruch 
der Kündigungen eine sog. Massen-
entlassungsanzeige bei der zuständi-
gen Agentur für Arbeit zu erstatten hat. 
Die Anforderungen an eine wirksame 
Massenentlassungsanzeige sind in § 17 
Abs. 3 KSchG geregelt. Die Anzeige muss 
nicht nur die dort genannten Angaben 
enthalten und schriftlich abgefasst sein, 
sie muss auch die Mitteilung an den Be-
triebsrat sowie dessen Stellungnahme 
zur Massenentlassung enthalten. Soll-
te der Betriebsrat keine Stellungnahme 
abgegeben haben, muss der Arbeitgeber 
glaubhaft machen, dass er den Betriebsrat 
mindestens zwei Wochen vor Erstattung 
der Anzeige unterrichtet und den Stand 
der Beratungen dargelegt hat. Unterlässt 
es der Arbeitgeber, eine solche Massen-
entlassungsanzeige zu erstatten, ist die 
Kündigung ebenfalls unwirksam (BAG 
Urteil vom 28.05.2009 - 8 AZR 273/08). 
Ist die Anzeige dagegen erfolgt, allerdings 
mangelhaft, weil beispielsweise die ge-
setzlich vorgesehene Stellungnahme des 

Betriebsrats nicht beigefügt ist, ist die 
Kündigung ebenfalls gemäß § 134 BGB 
unwirksam (BAG Urteil vom 21.03.2013 - 
2 AZR 60/12).

Wurde die Massenentlassungsanzeige 
gemäß den gesetzlichen Regelungen 
erstattet, hat diese gemäß § 18 KSchG 
eine sog. Entlassungssperre zur Folge. Das 
bedeutet, dass die Beendigungswirkung 
der Kündigung während der Sperrfrist, 
die in der Regel einen Monat beträgt, 
gehemmt ist. Der Arbeitgeber ist jedoch 
nicht gehindert die Kündigungen während 
dieser Sperrfrist auszusprechen. Ferner 
müssen die angezeigten Kündigungen 
innerhalb von 90 Tagen nach Ablauf 
der Sperrfrist ausgesprochen werden; 
andernfalls bedarf es einer neuen 
Massenentlassungsanzeige, vgl. § 18 Abs. 
4 KSchG.

Im Rahmen eines eventuellen Kündigungs-
schutzprozesses besteht sodann eine ab-
gestufte Darlegungs- und Beweislast: 
Der Arbeitnehmer muss zunächst die 
tatsächlichen Voraussetzungen des § 17
KSchG darlegen und beweisen. Hat er 
dies getan, liegt es am Arbeitgeber, die 
ordnungsgemäße Durchführung des 
Verfahrens nach § 17 KSchG zu beweisen.

Q Stephanie Bausch
Rechtsanwältin
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Praxistipp
Der Arbeitgeber, der eine solche Massenentlassungsanzeige erstatten möchte, 
sollte darauf achten, dass die Anzeige an die Agentur für Arbeit gemäß den 
gesetzlichen Anforderungen ordnungsgemäß erfolgt und das mit dem Betriebsrat 
durchzuführende Konsultationsverfahren abgeschlossen ist. Ein Muster einer 
Massenentlassungsanzeige stellt die Bundesagentur für Arbeit zur Verfügung. Sollte 
die Anzeige nicht ordnungsgemäß erstattet oder das Konsultationsverfahren mit 
dem Betriebsrat nicht abgeschlossen worden sein, bietet eine Massenentlassung 
dem Arbeitnehmer in einem Kündigungsschutzprozess nach entsprechender Rüge 
eine weitere Angriffsmöglichkeit, die zur Unwirksamkeit der Kündigung führen 
kann.
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eine darüber hinausgehende befristete
Beschäftigung vereinbaren, sei sachlich nicht
gerechtfertigt. Typisiert betrachtet seien die
Interessenlagen des Arbeitgebers und des
Arbeitnehmers in beiden Fällen vollkommen
gleich. 

Allerdings ist das Urteil des LAG noch nicht
rechtskräftig. Der unterlegene Arbeitnehmer
hat unter dem Aktenzeichen 7 AZR 17/13
Revision beim BAG eingelegt. Ein Termin für
die mündliche Verhandlung ist noch nicht
anberaumt.

aus § 14 Abs. 2 TzBfG nicht gilt, ist es bei
Einhaltung des Vier-Monats-Zeitraums mög-
lich, mehrere nach § 14 Abs. 3 TzBfG befri-
stete Arbeitsverträge hintereinander zu schal-
ten.

Es ist bisher allerdings nicht geklärt, ob § 14
Abs. 3 TzBfG auch die befristete
Beschäftigung von Rentnern erfasst. Da die
Regelung auf den umfassenderen Begriff der
„Beschäftigungslosigkeit“ verweist und gerade
nicht auf eine „Arbeitslosigkeit“, könnte eine
Anwendung der Regelung in Betracht kom-
men. Andererseits ist es fraglich, ob sich ein
Rentner in derselben schwierigen Arbeits-
marktsituation befindet wie ältere, sich aber
noch nicht im Rentenalter befindende
Arbeitnehmer, denen durch § 14 Abs. 3 TzBfG
die berufliche Wiedereingliederung erleichtert
werden soll. Solange das BAG hier keine
Klärung herbeigeführt hat, bietet die Regelung
für die vorliegend beleuchtete Konstellation
daher keine Rechtssicherheit.

Das LAG Berlin-Brandenburg hat mit Urteil
vom 20.11.2012 (12 Sa 1303/12) entschie-
den, dass die befristete Fortsetzung eines
Arbeitsverhältnisses mit einem Mitarbeiter
nach Erreichen der Regelaltersgrenze nach §
14 Abs. 1 Nr. 6 TzBfG („in der Person des
Arbeitnehmers liegende Gründe“) rechtswirk-
sam sein kann. In der Rechtsprechung sei
bereits anerkannt, dass die Vereinbarung von
Altersgrenzen, mit deren Erreichen das
Arbeitsverhältnis automatisch enden soll, als
ein in der Person des Arbeitnehmers liegender
Sachgrund im Sinne von § 14 Abs. 1 Satz 2
Nr. 6 TzBfG zulässig ist. Eine Befristung des
Arbeitsverhältnisses auf den Zeitpunkt des
Erreichens des Regelrentenalters sei danach
sachlich gerechtfertigt, wenn der Arbeitneh-
mer nach dem Vertragsinhalt und der
Vertragsdauer eine Altersversorgung in der
gesetzlichen Rentenversicherung erwerben
kann. Eine unterschiedliche Behandlung der
Befristungsabreden, die zeitlich bereits vor
Bezug der gesetzlichen Regelaltersrente eine
auf diesen Zeitpunkt abstellende Beendigung
zum Inhalt haben, im Vergleich zu den
Befristungsabsprachen, die nach Eintritt in das
gesetzliche Rentenalter getroffen werden und

In der arbeitsrechtlichen
Beratung wird immer häufi-
ger die Frage gestellt, wel-
che Möglichkeiten ein
Arbeitgeber hat, Mitarbeiter
auch nach dem Erreichen
des Rentenalters weiter zu
beschäftigen. Allerdings soll

die Beschäftigung in der Regel nur befristet
erfolgen. Bei einer solchen „Rentnerbeschäf-
tigung“ sind vor allem zwei Aspekte zu beach-
ten: der sozialversicherungsrechtliche Status
und die Rechtswirksamkeit der Befristung.

Arbeitnehmer, die eine Vollrente wegen Alters
beziehen, also die Regelaltersgrenze erreicht
haben, sind nach § 5 Abs. 4 Nr. 1 SGB IV in
der Rentenversicherung und nach § 28 Nr. 1
SGB III in der Arbeitslosenversicherung versi-
cherungsfrei. Gemäß § 172 Abs. 1 Nr. 1 SGB
VI bzw. § 346 Abs. 3 SGB III muss der
Arbeitgeber gleichwohl die Arbeitgeberanteile
abführen, als ob der Rentner versicherungs-
pflichtig wäre. Damit soll sichergestellt wer-
den, dass die Beschäftigung eines Rentners für
Arbeitgeber nicht billiger ist als die eines jün-
geren Arbeitnehmers. In der Kranken- und
Pflegeversicherung sowie bei Rentnern, die die
Regelaltersgrenze noch nicht erreicht haben,
sondern eine vorgezogene Rente beziehen,
gibt es keine Unterschiede gegenüber
Arbeitnehmer vor Erreichen der Altersgrenze.
Es darf jedoch nicht übersehen werden, dass
die gesetzliche Rente nach §§ 226 Abs. 1 Nr.
2, 228 Abs. 1 SGB V zusätzlich zum
Arbeitsentgelt der Beitragspflicht unterliegt.

Sofern eine kurze Unterbrechung des
Arbeitsverhältnisses für Arbeitgeber und
Arbeitnehmer unproblematisch ist, könnte
eine Befristung nach § 14 Abs. 3 TzBfG in
Betracht kommen. Hiernach kann ein
Arbeitsverhältnis bis zu einer Dauer von fünf
Jahren ohne Sachgrund befristet werden,
wenn der Arbeitnehmer bei Vertragsbeginn das
52. Lebensjahr vollendet hat und unmittelbar
zuvor mindestens vier Monate „beschäfti-
gungslos“ entsprechend § 138 Abs. 1 Nr. 1
SGB III gewesen ist. Innerhalb der fünf Jahre
kann die Befristung beliebig oft verlängert
werden. Da das Verbot der Vorbeschäftigung

Weiterbeschäftigung von Mitarbeitern
nach Renteneintritt

Praxistipp:
Die Begründung des LAG Berlin-

Brandenburg ist überzeugend. Solange

das BAG die Entscheidung jedoch nicht

bestätigt hat, bleibt eine Befristung

nach § 14 Abs. 1 Satz 2 Nr. 6 TzBfG

ebenso risikobehaftet wie die

Anwendung von § 14 Abs. 3 TzBfG.

Die übrigen Befristungsgründe des 

§ 14 Abs. 1 TzBfG scheiden typischer-

weise aus und eine Befristung nach

Abs. 2 scheitert an der Frage der

„Zuvorbeschäftigung“. Denkbar ist

jedoch weiterhin der Einsatz des ehe-

maligen Mitarbeiters als Leiharbeit-

nehmer, sofern dieser ein entsprechend

befristetes Arbeitsverhältnis mit einer

Zeitarbeitsfirma eingeht. Eine andere

rechtssichere Gestaltung ist derzeit

nicht erkennbar.

Christian Kaiser
Rechtsanwalt


